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n - A 0;;" 0 der Beilegen zu den Stenogfllphl~chen Protokollen 
I 1 , d 1 

No . ........ :J.8 .. .1 A 
Präs.: 2 5. JUNI 1987 

.11 •••••••••••••••••••••••••••• 

A N T RAG 

der Abgeordneten Dr.Heindl, Dr.Taus, Dr.Nowotny, Dr.SchUssel 
und KOllegen 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz. mit dem das 2. Verstaat

lichungsgesetz geändert wird und organisationsrecht
liehe Bestimmungen für die vom 2. Verstaatlichungsge
setz betroffenen Unternehmungen erlassen werden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vom xxx, mit dem das 2. Verstaatlichungs
gesetz geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 26.März 1947, BGBl.Nr.81, tiber die Verstaat
lichung der Elektrizitätswirtschaft (2. Verstaatlichungsgesetz) 
in der Fassung der Kundmachung BGBl.Nr.216/1948. und der 
Bundesgesetze BGBl.Nr.67/1962 und BGBl.Nr.43/1964 wird wie folgt 
geändert: 

1. Die §§ 1 und 2 entfallen. 

2. § 3 Abs.3 lautet: 

"{3} Von den Anteilsrechten an Landesgesellschaften mtissen min
destens 51 v.H. im Eigentum von Gebietskörperschaften oder von 
Unternehmungen stehen, an denen Gebietskörperschaften mit min
destens 51 v.H. beteiligt sind". 

3. Im § 3 Abs.4 entfällt der Klammerausdruck "§ 8". 

4. Im § 4 Abs.1 l.Satz entfällt der Klammerausdruck "§ 8". 
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5. § 4 Abs.2 lautet: 

"(21 Von den Anteilsrechten an den in der Anlage 1 angefUhrten 
Sondergesellschaften müssen mindestens 51 v.H., an den in der An
lage 2 angeführten 30ndergesellschaften müssen mindestens 50 v.H. 
im Eigentum des Bundes oder der Verbundgesellschaft stehen. Die 
Verschmelzung von Sondergesellschaften bedarf derZustimmung aller 
Bundesländer und Landesgesellschaften, die an den betroffenen Ge
sellschaften beteiligt sind." 

6. Im § 4 Abs.3 entfällt der 2.Satz; im letzten Satz und im 
Abs.4 1.Satz entfällt der Klammerausdruck "§ 8". 

7. § 5 Abs.3.4 und 5 erhalten die Bezeichnung Abs.5,6 und 7; 
Abs.1.2,3 und 4 lauten: 

"(li Vom Aktienkapital der österreichischen Elektrizitätswirt
schaftS-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft) muß mindestens 
51 v.H. im Eigentum des Bundes stehen. Mit Ausnahme von Gebiets
körperschaften und Unternehmungen, an denen Gebietskörperschaften 
mit mindestens 51 v.H. beteiligt sind, ist das Stimmrecht jedes 
Aktionärs in der Hauptversammlung mit 5 v.H.des Grundkapi~als be
schränkt. 

(2) Die Organe der Verbundgesellschaft haben auf die Energie
politik der Bundesregierung Bedacht zu nehmen . .. 

(3) Je ein Drittel der ~itglieder des Aufsichtsrates der Verbund
gesellschaft werden vom Bund und von den Bundesländern entsendet. 
Das letzte Drittel setzt sich aus mindestens je einem Vertreter 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, des österreichi
schen Arbeiterkammertages. der landwirtschaftlichen Kammern 
österreichs und des österreichischen Gewerkschaftsbundes zusam
men. Nähere Bestimmungen trifft die Satzung, die der Genehmigung 
durch die Bundesreg~erung bedarf. 

(4) Der zur FUhrung der Angelegenheiten des Energiewesens gemäß 
den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung berufene Bundesminister hat im Hinblick auf 
Abs.2 zumindest einen Vertreter in die Aufsichtsräte der Sonder
gesellschaften zu entsenden." 
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a. § 5 Abs.6 1. Satz lautet: 

"Die Verbundgesellschaft hat fOlgende im öffentlichen Interesse 
gelegenen Aufgaben:" 

d. § 5 Abs. 6 li t. e erhal t die Bezeichnung "g"; 
lit.e und flauten: 

"-:?:) jie 30ndergesellschaften mit Ausnahme der Vorarlberger 
Illwerke Aktiengesellschaft haben ihr Stromaufkommen. 
unbeschadet der Strombezugsrechte Dritter. zur Gänze in das 
Netz der Verbundgesellschaft einzuspeisen. Hieftir ist von 
der Verbundgesellschaft voller Kostenersatz zu leisten: all
f~llige Gewinne sind im Verh~ltnis der Eigenkapitalrelation 
von Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften zwischen 
den Vertragspartnern j~hrlich nach Bilanzlegung aufzuteilen, 

f) die Einhaltung der in langjähriger Erfahrung bewährten 
Grundsätze der Arbeitsteilung zwischen den Landesgesell
schaften und dem überregionalen Verbundsystem anzustreben," 

10. Im § 5 Abs.6 lit.g wird der Ausdruck "1,000.000 kWh" durch 
den Ausdruck "10 Millionen kWh" ersetzt. ' 

11. Im § 5 Abs.7 entfällt der Klammerausdruck "§ 8". 

12. Im § 6 entfallen die Bezeichnung "(1)" und der Abs.2. 

13. Die §§ 7 und 8 entfallen. 

14. Die §§ 11 und 12 entfallen. 

15. Im § 14 hat anstelle des Zitates "§S Abs.4 lit.e" das Zitat 
"§ 5 Abs.6 lit.g" zu treten; im letzten Halbsatz tritt an 
die Stelle des Zitates "§ 3 Abs.5 und 6, § 4 Abs.2 und 5. 
§ 5 Abs.2 und 3" das Zitat "§ 3 Abs.S, § 4 Abs.2 und 5. § 5 
Abs.3 und 5". 
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A n 1 a gel 
zu § 4 Abs.2 

österreichische Donaukraftwerke Aktiengesellschaft. Wien 
·jst~rreichi5che Draukraftwerke Aktiengesellschaft, Klagenfurt 
0sttiroler Kraftwerke Gesellschaft m.b.H .. Innsbruck 
Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft, Salzburg 
Verbundkraft Elektrizit~tswerke Gesellschaft m.b.H .. Wien 

A n lag e 2 
zu § 4 Abs.2 

Donaukraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft, Passau 
Ennskraftwerke Aktiengesellschaft. Steyr 
österreichisch-Bayerische Kraftwerke Aktiengesellschaft, 
Simbachilnn 

Artikel 11. 

(1) Die Anteilsrechte des Bundes an den in der Anlage ange
führten Sondergesellschaften werden gegen ein Entgelt von 
sechs Milliarden Schilling in das Eigentum der Verbundgesell
schaft übertragen. Der Bund hat diesen Betrag der Finanzierung 
von Forschungen, Entwicklungen und Umstellungen im Bereich 
der gewerblichen Wirtschaft zu widmen. Das Entgelt ist bis 
spätestens 3D.November 1987 zu entrichten. . 

(2) Der Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheite~ wird 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Finanzen ermächtigt. 
Anteilsrechte an der Verbundgesellschaft in einem Umfang von ins
gesamt 49 v.H. des Grundkapitals zu veräußern. Der Veräul3erungs
erlös ist im Ausmaß von zwei Milliarden Schilling der in Abs.l 
genannten Widmung zuzufUhren. 

A n 1 a g e zu Artikel 11 

Donaulcraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft, Passau 
Ennskraftwerke Aktiengesellschaft, Steyr 
österreichisch-Bayerische Kraftwerke Aktiengesellschaft. 
Simbach/lnn 
österreichische Donaukraftwerke Aktiengesellschaft, Wien 
österreichische Draukraftwerke Aktiengesellschaft. Klagenfurt 
Osttiroler Kraftwerke Gesellschaft m.b.H .. Innsbruck 
Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft. Salzburg 
Verbundkratt Elektrizitätswerke Gesellschaft m.b.H., Wien 

98/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 13

www.parlament.gv.at



Artikel 111. 

Ubergangsbestimmung 

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfas
sungsgesetzes an Elektrizitätsversorgungsunternehmen bestehenden 
Eigentumsverhältnisse werden durch Art. I nicht berührt. 

(2) Verträge der Verbundgesellschaft. der Sondergesellschaften 
sowie der Landesgesellschaften' erfahren durch dieses BUlldesver
fassungsgesetz keine Änderung. 

(31 Eine Änderung der durch ~rt. I Z. 10 getroffenen Regelung 
kann durch ein einfaches Bundesgesetz erfolgen. 

(41 Soweit die §§ 1.2.7 und 8 des 2.Verstaatlichungsgesetzes auf 
Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie von 
Landesgesellschaften. welche auf Grund von zivilrechtlichen Ver
tr6gen. die vor Inkrafttreten des 2.Verstaatlichungsgesetzes ab
~eschlossen wurden und nach denen das Eigentum an diesen Anlagen 
auf andere Rechtsträger übergehen würde, anwendbar waren, bleiben 
sie bis 31.Dezember 1995 in Geltunq. 

(51 Die treuhändige Verwaltung der im Eigentum des Bundes ver
bleibenden Anteilsrechte an der Vorarlberger lllwerke Aktienge
sellschaft sowie an anderen im Eigentum des Bundes verbleibenden 
Anteilen an Sondergesellschaften obliegt der Verbundgesellschaft. 
Der Bund muß an der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft mit 
mindestens 50 v.H. beteiligt sein, soferne nicht mit Zustimmung 
des Hauptausschusses des Nationalrates anderes festgelegt wird. 

Artikel IV. 

Abgabenfreiheit 

Die Übertragung von Rechten und Pflichten aufgrund dieses Bundes
verfassungsgesetzes und die zu deren Durchführung erforderlichen 
Rechtsgeschäfte, Schriften und Amtshandlungen, sowie die mit der 
Durchführung dieses Bundesverfassungsgesetzes verbundenen Schuld
aufnahmen und VermögensUbertragungen unterliegen keinen öffent
lichen Abgaben. 
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Artikel v. 

Vollzugsklausel 

Mit der Vollziehung des Artikel I ist die Bundes
regierung, des Artikel II der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen und des Artikels III 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betraut. Mit der Vollziehung des Artikel IV ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag unter 
Verzicht auf die erste Lesung, dem Finanzausschuß zuzuwe1sen. 
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Beg r ü n dun g 

Cer vorliegende Gesetzesantrag dient der Finanzierung einer For
schungs- und Tecnnologieoffensive im Ausmaß von acht Milliarden 
Schilling durch Mittelaufbrinqunq im Wege der Ver-
außerung von Beteiligungen des Bundes im Bereich der Elektri-
2i~ätswirtschaft. Bei Erarbeitungdes Gesetzesantrages wurde von 
verschiedenen grundsätzlichen Uberlegungen ausgegangen. Zur Ver
wirklichung wurde die Form ~ines Bundesverfassungsgesetzes ge
wählt. Die Antragsteller sind überdies davon ausgegangen, daß die 
0ffentlichen Hände auch in Zukunft - soweit nicht schon heute 
eine geringere Beteiligung, besteht direkt oder indirekt 
mindestens 51 v.H. der Gesellschaftsanteile an den ihnen spezi
fisch zuordenbaren Energiev~rsorgungsunternehmen (Verbundgesell
schaft und Sondergesellschaften hinsichtlich des Bundes, Landes
elektrizitätsgesellschaften hinsichtlich der Länder und 
Städtische Unternehmungen hinsichtlich der in § 6 des 2. Ver
staatlichungsgesetzes genannten Landeshauptst~dte) halten sollen. 
daß die bewährte funktionale Ordnung und Aufgabenteilung zwischen 
Bundeselektrizitätswirtschaft und Landeselektrizitätsgesellschaf
ten beibehalten werden soll sowie dal3 Veräußerung von Aktien der 
österreichischen Elektrizit~tswirtschafts Aktiengesellsthaft 
IVerbundgesellschaftJ im Ausmaße bis zu 49 v.H. des Grund
kapitales nach Maßgabe der ~Iöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt 
erfolgen soll. In den Beratungen, welche zur Endfassung der in 
Aussicht genommenen Novellierung gefUhrt haben, wurde auch klar
gestellt. daß kUnftig Ubertragungen von im Eigentum Privater 
stehenden Unternehmungen, Betrieben und Anlagen zur Erzeugung 
und Verteilung elektrischer Energie auf die öffentliche Hand, 
wie diese durch das 2. Verstaatlichungsgesetz normiert waren, 
nicht mehr zulässig sein sollen. Daneben ist jedoch der erklärte 
Wille des Gesetzgebers - soferne nicht zu einzelnen Vorschriften 
ausdrückliche Neuregelungen erfolgen auf eine unveränderte 
Weitergeltung der bisherigen Bestimmungen des 2. Verstaat
lichungsgesetzes gerichtet. 

Als erster Realisierungsschritt wurde die Einbringung der Betei
ligungen des Bundes an den Sondergesellschaften - mit Ausnahme 
der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft - in die Verbund
gesellschaft gegen ein angemessenes Entgelt vorgesehen. Durch 
die in Aussicht genommene Novellierung sollen die vorstehend ge
nannten Absichten verwirklicht und die begleitenden organisa
tionsrechtlich.en Maßnahmen gesetzlich normiert werden. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art.l Z.l 

Durch den Entfall der §§ 1 und 2 wird erreicht. daß künftig ~ine 
Verstaatlichung nach den Bestimmungen des 2. Verstaatlichungs
~esetzes nicht mehr zulässig ist (Siehe Z.13 und 14. Entfall der 
§§ 7.8.11 und 121. 

Zu Art.! Z.2 

Diese Bestimmung zielt darauf ab, daß die Landeselektrizitätsge
sellschaften Privatkapital aufnehmen können, die öffentlichen 
H~nde aber auch in Zukunft direkt oder indirekt mindestens 51 
v.H. der Gesellschaftsanteile von Energieversorgungsunternehmen 
halten. Damit ist das Durchgriffsrecht der öffentlich-rechtlichen 
Gesellschafter gesichert. 

Zu Art.l Z.4 

Da eine übertragung von Großkraftwerken mit den zugehörigen Lei
tungen und Umspannwerken an eine Sondergesellschaft nicht als 
Verstaatlichung im Sinne dieses Bundesverfassungsgesetzes anzu
sehen ist, solange diese zum übertragungszeitpunkt bereits im 
(mehrheitlichen) öffentlichen Eigentum stehen, ist der erklärte 
Wille des Gesetzgebers auf eine unveränderte Weitergeltung der 
bisherigen Regelungen gerichtet. Daher wurde die bisherige Text
fassung beibehalten, allerdings konnte der Klammerausdruck "§ 8" 
entfallen. Indem weiterhin auf den nunmehr aufgehobenen § 1 mit 
den dort für Eigenversorgungsanlagen getroffenen Ausnahmeregelun
gen Bezug genommen wird. ist fUr die Definition des Großkraft
werksbegriffes zum Ausdruck gebracht, daß die in den zurück
liegenden vierzig Jahren entwickelten Grundsätze unverändert an
zuwenden sind. Auf die zu Art.l Z.5 getroffene Regelung und 
den Zusammenhalt mit § 5 Abs.6 lit.d war besonders zu achten. 
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Zu Art.l Z.S 

Von der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft abgesehen soll 
diese Bestimmung dem Bund hinsichtlich der Sondergesellsehaften -
soweit nicht schon heute eine geringere Beteiligung besteht
mindestens 51 v.H. der Gesellschaftsanteile sichern. 

Die Aufzahlung der bestehenden Sondergesellschaften in zwei An
lagen erfolgt. um den derzeitigen unterschiedlichen Beteiligungs
und Rechtsverhältnissen bei den einzelnen Sondergesellschaiten 
Rechnung zu tragen. 

Da ausdrUcklieh nur die in den Anlagen angefUhrten Sondergesell
schaften eria~t werden. stehen alle anderen außerhalb der Min
destbeteiligungsvorschriften. FUr die Vorarlberger Illwerke 
Aktiengesellschaft. bei der außerdem die Einbringung in die Ver
bundgesellschaft ausgenommen ist. war daher in Art.IIr Abs.5 eine 
Sonderregelung zu treffen. 

Zu Art.l Z.6 

Da durch die Neufassung des § 4 Abs.2 unterschiedliche Mindestbe
teiligungen des Bundes an Sondergesellschaften festgelegt werden. 
konnte die in § 4 Abs.3 2.Satz getroffene Regelung entfallen. 

Zu Art.1 Z.7 

Abs.l erster Satz entspricht der erklärten Absicht, die Mehrheit 
des Aktienkapitals an der Verbundgesellschaft im Eigentum des 
Bundes zu erhalten. Abs.i zweiter Satz stellt eine aktienrecht
liehe Sondervorschrift dar. 

Abs.2 verpflichtet die Organe der Verbundgesellschaft, auch in 
Hinsicht auf deren nunmehrige Funktion als Eignerin der bis
herigen Bundesbeteiligungen an den Sondergesellschaften. auf die 
Ziele der Energiepolitik der Bundesregierung und ste~lt damit 
eine gesetzliche Rahmenbedingung dar. welche im Zusammenhalt mit 
der novellierten Fassung des Abs.6 1.Satz ("Die Verbund
gesellschaft hat folgende im öffentlichen Interesse gelegenen 
Aufgaben") zu sehen ist. Dadurch wird vorgesorgt, daß die 
Bundeselektrizitätswirtschaft dem Gesamtinteresse der Republik 
österreich verpflichtet bleibt. Da die öffentlichen Eigentümer 
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wie schon bisher in den Aufsichtsräten der Elektrizitäts
wirtschaft vertreten sein werden, wozu hinsichtlich des 
Bundes in Abs. 4 ein ausdrücklicher gesetzlicher Mindest
auftrag normiert wird, ist deren unmittelbare beschlußmäßige 
Mitwirkung auch beim Vollzug dieser gesetzlichen Rahmenbe
dingung gewährleistet. 

Abs. 3 stellt eine Modifizierung der schon bisher bestehen
den aktienrechtlichen Sondervorschrift über die Zusammen
setzung der Kapitalvertreter des Aufsichtsrates der Verbund
gesellschaft dar. Neben den vom Bund und von den Bundeslän
dern unverändert zu je einem Drittel zu entsendenden Mit
gliedern des Aufsichtsrates, wird der für die Zusammensetzung 
des l~tzten Drittels der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat 
der Verbundgesellschaft in Frage kommende Personenkreis 
dahingehend modifiziert, daß diesem künftig mindestens 
ein Vertreter des österreichischen Gewerkschaftsbundes 
anzugehören hat. 

Abs. 4 sichert in Zusammenhalt mit der zu Abs. 1 und 2 ge
troffenen Neuregelung die Wahrnehmung der unmittelbaren Kon
trolle des Bundes in Ansehung auf die Verpflichtung zur Be
dachtnahme der Organe der Verbundgesellschaft auf die Ziele 
der Energiepolitik der Bundesregierung auch innerhalb der 
Sondergesellschaften, sohin aller Unternehmungen der Bundes
elektrizitätswirtschaft. 

Zu Art. I Z. 8 

Diese Bestimmung stellt klar, daß die im Abs. 6 demonstrativ 
aufgezählten Aufgaben der Verbundgesellschaft im öffentlichen 
Interesse wahrzunehmen sind. Damit wird die aktienrechtliche 
Verantwortung des Vorstandes der Verbundgesellschaft abge
grenzt. 

Zu Art. I Z. 9 

Diese Bestimmungen wurden in das Gesetz aufgenommen, um die 
Grundsätze der zwischen den Unternehmungen der Bundeselek
trizitätswirtschaft getroffenen vertraglichen Regelungen in den 
größeren Zusammenhang der im öffentlichen Interesse zu erfüllen
den Aufgaben der Verbundgesellschaft einzufügen und dergestalt 

• 
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die Aufrechterhaltung des zwischen der Verbundgesellschaft einer
seits und den Sondergesellschaften andererseits bestehenden Pool
vertrages abzusichern. Innerhalb dieser Grundsätze ist eine 
Weiterentwicklung der geltenden Verträge keineswegs ausge
schlossen. Unter "vollem Kostenersatz" ist ein betriebs
wirtschaftlich gerechtfertigter Kostenersatz zu verstehen. 

Zu Art.I Z.10 

Geänderte wirtschaftliche und technische Gegebenheiten ließen 
eine Anpassung der mengenmäßigen Grenzen geboten erscheinen. 
Um in Zukunft Anpassungen an wirtschaftliche und technische 
Entwicklungen leichter vornehmen zu können, wurde eine einfach
gesetzliche Änderung ausdrücklich vorgesehen (Siehe Artikel 111 
Abs. 3) . 

Zu Art.I Z.12 

Durch die Aufhebung dieser Vorschrift wird erreicht, daß die 
Städtischen Unternehmungen die Ubertragung weder von in privatem 
noch von in öffentlichem Eigentum stehenden, in ihrem Versorgungs
gebiet gelegenen, Stromerzeugungs- und Verteilungsanlagen ver
langen können. Da derartige Ubertragungsakte nicht als Ver
staatlichungen im Sinne dieses Bundesverfassungsgesetzes anzu
sehen sind, war diese Bereinigung notwendig, obwohl durch 
die Aufhebung der §§ 1 und 2 künftig Verstaatlichungen nach 
den Bestimmungen des 2.Verstaatlichungsgesetzes nicht mehr 
zulässig sind. 

Zu Art.I Z.13 und 14 

Da eine Verstaatlichung künftig nicht mehr zulässig ist, 
haben die darauf bezugnehmenden Vorschriften zu entfallen. 

Zu Art.II 

Abs.1 regelt die Einbringung der Beteiligungen des Bundes 
an den Sondergesellschaften - mit Ausnahme der Vorarlberger 
Illwerke Aktiengesellschaft - in die Verbundgesellschaft, 
wonach diese durch Kauf erfolgen soll. Das gesetzlich 
normierte Entgelt von sechs Milliarden Schilling bleibt 
unter der zugrundgelegten Zielgröße von acht Milliarden 
Schilling. Die restlichen zwei Milliarden Schilling ~erden 
aus dem Erlös der Veräußerung von Aktien der Verbund
gesellschaft aufgebracht. Die ausdrückliche Verwendungs-
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widmung und die Festlegung des Zahlungszieles per 
3D.November 1987 sichert eine außergewöhnlich kurzfristige 
Verwirklichung der Absicht, dem Bund die für die Forschungs
und Technologieoffensive einzusetzenden Mittel rasch zur 
Verfügung zu stellen. Jede andere Form der Realisierung 
hätte wesentlich längere Zeiträume erfordert. 

Abs. 2 regelt die Verwertung der zu veräußernden 49 v.H. des 
Grundkapitals der Verbundgesellschaft. Der Gesetzgeber geht 
dabei davon aus, daß 33 1/3 v.H. des Grundkapitals vorrangig 
den Landesgesellschaften gegen ein von zwei beeideten und vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

J 

bestellten Wirtschaftsprüfern zu ennittelndes Entgelt so anzubieten sind, daß 
ein derartiger Erwerb bis längstens 31.Dezember 1988 erfolgen 
kann. Der Gesetzgeber geht weiters davon aus, daß spätestens 
nach Ablauf dieser Frist die Verwertung der zu veräußernden 
Anteilsrechte des Bundes an der Verbundgesellschaft zu 
erfolgen hat. Da die Flüssigmachung des dem Bund gemäß Abs.1 
jedenfalls zufließenden Betrages von sechs Milliarden Schilling 
bis 3D.November 1987 erfolgt, geht der Gesetzgeber weiters 
davon aus, daß die Abschichtung der zur Veräußerung disponiblen 
Aktien der Verbundgesellschaft während eines Zeitraumes von 
etwa fünf Jahren und nur nach Maßgabe der bestmöglichen 
Verwertung erfolgen soll. Die betraglieh festgelegte Ver
wendungswidmung ist in Zusammenhalt mit den zu Abs. 1 
getroffenen Regelungen und dem definierten Gesamtrahmen 
der Mittelaufbringung zur Finanzierung einer Forschungs-
und Technologieoffensive der Bundesregierung erforderlich. 

Zu Art.III 

Abs.1 und 2 stellen darauf ab, daß eine Änderung der 
Organisationsstruktur der österreichischen Elektrizitäts
wirtschaft durch das vorliegende Bundesverfassungsgesetz 
nicht bewirkt werden soll. 

Abs.3 erlaubt eine einfachgesetzliche Anpassung der durch 
Art.l Z.1D normierten physikalischen Einheit an sich ändernde 
wirtschaftliche und technische Gegebenheiten. 

Ab5.4: Diese Besti~ung ist im Hinblick auf offene zivil
rechtliche Fragen notwendig. Sie soll den unveränderten 
Weiterbestand der derzeitigen Rechtslage für diese Fälle 
sichern. 

Abs.5 entspricht der Notwendigkeit, ungeachtet der Ubertragung 
von Anteilsrechten des Bundes an Sondergesellschaften (Art.II), 
insbesondere wegen der von dieser gesetzlichen Ubereignung 
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ausgenommenen Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, weiter
hin die Verwaltung von im Bundeseigentum stehenden Anteils
rechten an Sondergesellschaften gesetzlich zu regeln, da durch 
die in Art.I Z.7 vorgenommene Novellierung die bisherige 
Treuhandregelung weggefallen ist. Da der Gesetzgeber die 
hinsichtlich der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfassungs
gesetzes geltenden Regelungen aufrechtzuerhalten wÜnscht, 
war auch eine entsprechende Klarsteilung betreffend die 
Mindestbeteiligung des Bundes an den Anteilsrechten dieser 
Sondergesellschaft erforderlich. Durch das Zustirnrnungs
erfordernis des Hauptausschusses des Nationalrates ist 
eine spezielle Mitwirkung des Gesetzgebers garantiert. Hinsichtlich 
der bestmöglichen Verwertung wird auf die Ausführungen 
zu Art.II Abs.2 der Erläuternden Bemerkungen verwiesen. 

Zu Art.IV 

Der Gesetzgeber geht davon aus, daß die durch dieses Bundes
verfassungsgesetz notwendig werdenden rechtsgeschäftlichen 
oder amtswegigen Vorgänge die Tragung öffentlicher Abgaben 
durch die Normunterworfenen nicht rechtfertigen. 

98/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 13 von 13

www.parlament.gv.at




